
Bürgerbegehren: "Alternativer Standort für das Bauvorhaben Wohnzentrum am Osterfeld"

Mit meiner Unterschrift beantrage ich gem. § 18a der Bayer. Gemeindeordnung die Durchführung eines Bürgerentscheids zu folgender Frage:

Vorname Nachname Strasse Gemeinde Unterschrift

82335 Berg

82335 Berg

82335 Berg

82335 Berg

82335 Berg

82335 Berg

Die Vertreter werden ermächtigt, zur Begründung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens Änderungen vorzunehmen, soweit diese nicht den Kern des Antrags 
berühren, sowie das Bürgerbegehren bis zum Beginn der Versendung der Abstimmungsbenachrichtigungen gemeinschaftlcih zurückzunehmen. sollten Teile des 
Begehrens unzulässig sein oder sich erledigen, so gilt meine Unterschrift weiterhin für die verbleibenden Teile.

Sind sie dafür, dass das Bauvorhaben Wohnzentrum am Osterfeld nicht am Osterfeld gebaut wird, 
sondern an einem alternativen Standort?
Die Gemeinde Berg beabsichtigt den Bau eines Wohnzentrums mit 30 Wohneinheiten im Landschaftsschutzgebiet zwischen Aufkirchen und Aufhausen auf
geschützten artenreichen Wiesenflächen. Das Landschaftsbild wird dadurch nachhaltig zerstört. Dieses Bauvorhaben widerspricht den Vorgaben der
Regionalplanung. Der Bebauungsplan # 97 ist im Aufstellungsverfahren, der Flächennutzungsplan ist im 30. Änderungsverfahren.

Als Vertreter gem. Art. 18a Abs. 4 BayGO werden benannt:

1. Dr. German Schmidt, Am Heimrathof 8 A, 82335 Berg - Aufhausen

2. Rainer Plaschka, Klosterweg 27, 82335 Berg
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